
 

      

 

 

 
 

 

Antrag        Münster, 10.06.2021 
 
 
Temporäre Querungshilfe  
z.B. Zebrastreifen/Mittelinsel im Bereich Feuerwehr/Bürgerbad 
 
Hiermit beantragen wir eine temporäre Querungshilfe zur Verkehrssicherheit an der 
Hobbeltstraße. 
 
Begründung: 
 
Die Hobbeltstraße ist eine übergeordnete, vorfahrtsberechtigte Straße. Die aktuelle 
zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Das Verkehrsaufkommen ist zu 
Stoßzeiten sehr hoch. Es gibt keine Möglichkeit der sicheren Überquerung der 
Hobbeltstraße, um das Bürgerbad bzw. die Feuerwehr zu erreichen.  
 
Aufgrund der Bauarbeiten zur Erstellung der Sportanlage, behindert zusätzlich 
Baustellenverkehr die Überquerung der Hobbeltstraße. Bei Anlieferungen blockieren 
teilweise mehrere wartende LKW`s eine Fahrbahn. Auch beim geplanten Ausbau der 
Straße wird es vermutlich vermehrt zu Behinderungen kommen.   
 
Nach Fertigstellung der neuen Sportanlage Handorf sind lt. Vorentwurfsplanung drei 
Mittelinseln als Querungshilfe geplant. Bis zum Bau dieser Querungshilfen muss die 
Verkehrssicherheit für Besucher des Bürgerbades/der Feuerwehr sichergestellt 
werden. Das Bürgerbad wird zum großen Teil von Kindern (Schul- und Vereins-
schwimmen) genutzt. 
 
Da die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Fahrradfahrer, ganz besonders für 
Kinder und Jugendliche, höchste Priorität hat, ist eine temporäre Querungshilfe zur 
Gewährleistung der Verkehrssicherheit unverzichtbar. 
 
Für die Fraktionen 
 

 


